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Dieses Gutachten umfasst -8- Seiten.

1. 
Beschreibung der Schießstätte
1.1
Nutzung der Schießstätte

Die ortsfeste, allseitig umschlossene Anlage besteht aus acht Schießbahnen, auf denen mit Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, (Gewehre und Pistolen) mit entsprechenden Bleiprojektilen (bei einer Bewegungsenergie der Geschosse unter 7,5 Joule) geschossen werden darf.

Die Schussentfernung beträgt wie schießsportlich vorgegeben zehn Meter (mittels Lasermessgerät gemessen 10,01 m – siehe Nr. 10.1.1 der Schießstand - Richtlinien).

1.2 Schießstand

1.2.1 Schützenstände

Die Zugangstüre zu der eigentlichen Schießstätte schlägt vorschriftsmäßig nach außen hin (in Fluchtrichtung auf). Die Tiefe in den Schützenständen beträgt mehr als zwei Meter. An der Rückwand sind Ablagemöglichkeiten für Futterale vorhanden.

Die Brüstung, maximal 89 cm hoch und oben 70 cm breit, ist durchgehend und besitzt links eine Möglichkeit, diese aufzuklappen und die Schießbahn zu betreten.

Die Abstände der einzelnen Schützenstände, jeweils von Mitte zu Mitte gemessen, bzw. die rechten und linken Wandabstände betragen 

60 – 102 (x 7) – 60 cm

entsprechen den Vorgaben der Schießstand-Richtlinien bzw. dem dort geforderten schießsportlichen Maß von mindestens 100 cm bzw. jeweils 50 cm; die Gesamtbreite beträgt 8,34 m (notwendig nach Nr. 10.1.2 der Rili mind. 8 m).

1.2.2
Schießbahn

Aufgrund der massiven Umfassungsbauteile ist die äußere Sicherheit im Bezug auf die gemäß Erlaubnisbescheid der zuständigen Behörde zur Anwendung kommenden Waffen - und Geschossarten gewährleistet (siehe Nr. 5.1 der Rili). In der Schießbahn befinden sich weder Fenster noch Türen.

Die Seitenwände bestehen aus glatten Betonwänden; hier soll langfristig eine schallabsorbierende Verkleidung angebracht werden. Die hierzu geeigneten und zulässigen Materialien sind im Einvernehmen mit einem Schießstandsachverständigen auszuwählen. Die abgehängte Raumdecke besteht aus glatten akustisch wirksamen Mineralfaserplatten.

1.2.3
Abschlusswand

Die Projektile werden von handelsüblichen Geschossfängen der elektrisch betriebenen Scheibenzüge aufgefangen, die auf einer vollständig mit Holz (12 mm dicke Nut- und Federbretter) verkleideten Abschlusswand montiert sind. 
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Diese Wandverkleidung mit Holz entspricht nicht mehr den Vorschriften der aktuellen Schießstand-Richtlinien vom 08/95 (hier Nr. 5.3.3). Sie ist deshalb nicht mehr zulässig, weil von diesem Wandaufbau Geschossrückpraller erzeugt werden können, wie bisherige Erfahrungen in ähnlich gelagerten Fällen gezeigt haben.

Deshalb ist der Bereich um die Geschossfänge vor Wiederaufnahme des Schießbetriebes rückprallsicher zu verkleiden (siehe Pkt. 4.1.1 des Gutachtens).

1.3
Beleuchtung, elektrische Leitungen

Die Scheibenbeleuchtungen in Form von Leuchtstoffröhren befinden sich ungeschützt an der Decke der Schießbahn.

Die Beleuchtungskörper und deren elektrischen Zuleitungen müssen analog Nr. 5.5.3.1 der Rili gegen Beschädigung durch direkten Beschuss abgeschirmt werden. Sofern hierzu eine Holzblende verwendet wird, muss diese schützenseitig rückprallsicher, z.B. mit 12,5 mm dicken Gipskartonplatten mit Styroporhinterfütterung oder mind. 1,5 mm dickem Stahlblech verkleidet werden.

Die Ausleuchtung der Scheiben und die der Schützenstände entspricht nicht den aktuellen schießsportlichen Vorschriften, weil die Beleuchtungsstärken zu gering sind (gefordert gemäß SpO des DSB seit 01.01.01 auf der Scheibe mind. 1000 Lux, gemessen mittels Luxmeter 650 lx, Schützenstand auf der Brüstung indirekt mind. 300 Lux, gemessen ~ 50 lx).

In der Schießbahn selbst sind keine weitere Beleuchtungseinrichtungen vorhanden. Sofern diese zur Erreichung der schießsportlich geforderten Ausleuchtung nach-gerüstet werden, sind diese ebenfalls so wie ihre elektrischen Zuleitungen gegen Beschuss abzuschirmen.

Dem anwesenden Betreiber wurde ein Infoblatt über die Beleuchtung übergeben; es ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier um ein rein schießsportliches Problem und keine sicherheitstechnische Beanstandung handelt.

1.4 
Aushänge, Sonstiges

In der Schießstätte ist die aktuelle Schießstandordnung des Deutschen Schützenbundes vorhanden; ebenso eine Tafel zum Anschreiben der jeweils verantwortlichen Aufsichtspersonen (Standaufsicht - §§ 10 + 11 der AWaffV). Ein Aushang mit den zugelassenen Waffen- und Geschossarten (wurde bei der Überprüfung übergeben), mit denen auf den Schießbahnen geschossen werden darf, ist an gut sichtbarer Stelle anzubringen.

In der Schießstätte sind eine Notbeleuchtung (Akkuhandlampe), ein Feuerlöscher mit aktuellem Prüfdatum und ein Verbandskasten vorhanden. Die Verwahrorte von Feuerlöscher und Verbandskasten sind normgerecht gekennzeichnet (siehe Bild).

Die zwischen Stand 5 und 6 bei der Begehung vorhandene Kegelschießanlage ist zu entfernen, weil diese von der zulässigen Nutzung nicht erfasst ist. Das Abweisblech ist stark deformiert, weil es nicht die notwendige Stärke aufweist (siehe Nr. 10.6.5.1.1 Rili); deshalb sind hier Geschossrückpraller nicht auszuschließen.

2. Grundsätzliche Feststellungen
Gemäß § 12 Abs. 1 AWaffV i.d.F. vom 27.10.03 sind Schießstätten in regelmäßigen Abständen von der zuständigen Behörde in sicherheitstechnischer Hinsicht zu überprüfen. Nach § 12 Abs. 1 Satz 3 AWaffV hat diese Regelüberprüfung bei Schießstätten der vorliegenden Art zum Schießen mit erlaubnisfreien Schusswaffen alle sechs Jahre zu erfolgen.

In § 9 Abs. 1 + 2 des WaffG wird unter anderem ausgeführt, dass zur Verhütung von sonstigen Gefahren die Erlaubnis der zuständigen Behörde mit Auflagen über die Beschaffenheit und Benutzung der Schießanlage verbunden werden kann; solche Auflagen können auch nachträglich auferlegt werden.

Werden gemäß § 12 Abs. 2 der AWaffV bei der regelmäßigen Überprüfung der Schießstätte Mängel festgestellt, die eine Gefährdung u.a. der Benutzer der Schießanlage befürchten lassen, kann die zuständige Behörde die weitere Benutzung der Anlage bis zur Beseitigung der Mängel untersagen.

3. Ergebnis der Überprüfung
Die Überprüfung der Schießstätte durch den Unterzeichner am 01.01.2006 hat ergeben, dass die Anlage wie besichtigt zu beanstandende Mängel aufweist.

Gegen die weitere Benützung des Schießstandes bestehen aber aus sicherheitstechnischer Sicht nach (unverzüglicher) Beseitigung dieser Mängel (siehe Pkt. 4.1) keine Bedenken.

Die Anlage entspricht erst nach Beseitigung dieser beanstandeten Mängel den „Richtlinien für die Errichtung, die Abnahme und das Betreiben von Schießständen“, (Schießstand-Richtlinien) herausgegeben vom Deutschen Schützenbund in Wiesbaden, Ausgabe August 1995, Stand 01/2000, bezüglich der Ausführung sicherheitstechnischer Bestimmungen.

4.
Auflagen

Der zuständigen Behörde werden zur Vermeidung von Gefahren und erheblichen Nachteilen für die Benutzer der Schießstätte nach § 9 Abs. 1 + 2 WaffG folgende Auflagen vorgeschlagen:

4.1
Mängelbezogene Auflagen

4.1.1 Im Bereich der Geschossfänge [bzw. in einem allseitigen Abstand von 0,5 m um das Scheibenzentrum, also als durchgehender, mindestens ein (1) Meter breiter Streifen] ist eine rückprallsichere Verkleidung anzubringen.

 Als Materialien kommen hierfür grundsätzlich beispielsweise in Frage:

- Weichfaserplatten, mind. 20 mm stark, mit Abstand zur Unterlage montiert

- Gipskartonplatten, mind. 12,5 mm stark mit Styropor-Unterlage

- Stahlblech, mind. 1,5 mm stark .
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Im Bild oben ist der mindest erforderliche Bereich markiert, der mit einer rückprallsicheren Verkleidung belegt werden muss.

Es besteht auch grundsätzlich die Möglichkeit, die Holzbelegung zu entfernen und z.B. die Geschossfänge auf eine glatte verputzte Wand zu montieren.

Hinweis: Diese Auflage ist erforderlich, weil von dem mit Ästen durchsetzen Weichholz gefährliche Geschossrückpraller nicht ausgeschlossen werden können.

4.1.2
In der Schießstätte sind in der Schießbahn die elektrischen Leitungen und Beleuchtungseinrichtungen durch entsprechend angeordnete Blenden (siehe Nr. 1.3) beschusssicher abzuschirmen.

Hinweis: Diese Auflage ist erforderlich, um eine Beschädigung der elektrischen Anlageteile und damit verbundene Gefährdungen zu verhindern.

4.1.3
Die Kegelschießanlage zwischen Stand 5 und 6 ist zu entfernen.

Hinweis: Diese Auflage ist erforderlich, weil an dem zu dünnen deformierten  Abweisblech Geschossrückpraller entstehen können.

4.1.4
Dem Landratsamt muss die Montage des Stahlbleches, die Entnahme der Kegelschießanlage und die beschusssichere Abdeckung der elektrischen Anlageteile in der Schießbahn bis zu einer angemessenen Frist (oder Auflage 4.1.5), die von dort bestimmt wird, schriftlich mitgeteilt werden.

4.1.5
Der zuständigen Behörde wird empfohlen, bis zur Beseitigung der Mängel aus sicherheitstechnischen Gründen den Schießbetrieb zu untersagen.

4.2
Anlagenbezogene Auflagen
4.2.1
Es darf nur auf maximal acht (8) Schießbahnen geschossen werden.


Die Schussrichtung muss annähernd im rechten Winkel zum Ziel verlaufen.

4.2.2
Es darf nur auf eine Schussentfernung von 10 m geschossen werden.


Ein Aufstellen von Zielen auf Zwischenentfernungen in der Schießbahn und 
über die genehmigten Schießbahnen hinaus ist nicht zulässig.

Um- und Nachrüstungen mit anderen und weiteren Scheibensystemen wie in diesem Gutachten beschrieben bedürfen vor Einbau einer Mitteilung an die waffenrechtlich zuständige Behörde.

4.2.3 Während des Schießens dürfen sich unbeteiligte Personen nicht in den Schützenständen aufhalten; grundsätzlich dürfen sich hier nur die Schützen und die jeweiligen verantwortlichen Aufsichtspersonen befinden.

4.3
Zugelassene Waffen- und Munitionsarten
Gemäß den waffenrechtlichen Vorgaben und der aktuellen Fassung der Schießstand-Richtlinien werden die zugelassenen Waffen- und Munitionsarten, die in der gegenständlichen Schießstätte genutzt werden dürfen, wie folgt definiert:

Es darf nur mit folgenden zugelassenen Waffen- und Geschossarten geschossen werden:

“ Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der

  Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden 

  (nach Anlage 2, Abschnitt 2, Unteranschnitt 2, Nr. 1.1 zum WaffG)

  bis zu einer maximalen Bewegungsenergie der Geschosse von 7,5 Joule.”


Es dürfen nur handelsübliche Kelchgeschosse im Kaliber 4,5 mm aus


Weichblei Verwendung finden.

4.4
Grundsätzliche Auflagen für Schießstätten
Auf die folgenden grundsätzlichen Auflagen für den Betrieb von Schießstätten wird hingewiesen:

4.4.1
Auf den genehmigten Schießbahnen darf nur mit den für diese zugelassenen
Waffen- und Munitionsarten geschossen werden. Ein entsprechender 
Aushang wie unter Pkt. 4.3 definiert ist an gut sichtbarer Stelle in der 
Schießstätte bzw. in den Schützenständen aufzuhängen.

4.4.2
Außerdem muss die Schießstandordnung des Deutschen Schützenbundes in
aktueller Fassung in der Schießstätte an gut sichtbarer Stelle aufgehängt sein.

4.4.3
Es darf nur unter Aufsicht verantwortlicher Aufsichtspersonen (Standaufsicht) geschossen werden, deren Name in der Schießstätte jeweils gut sichtbar angeschrieben sein muss.


Eine dafür bestimmte Tafel ist bereitzuhalten. Die Aufsichtsperson ist für die
Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften und Auflagen verantwortlich.

4.4.4
Waffen dürfen nicht auf Stühlen oder Bänken abgelegt werden. Gewehr-
ständer und Ablagen sind in ausreichender Anzahl von dem Betreiber der 
Schießstätte bereitzuhalten.

4.4.5
Bei Störungen der Scheibenzuganlagen dürfen die Schießbahnen erst 
betreten werden, wenn das Schießen auf allen Bahnen vorher eingestellt 
worden ist und alle Waffen entladen bzw. abgeschossen worden sind.

4.4.6
Der zuständigen Behörde ist ein Nachweis über den gültigen Abschluss einer 
ausreichenden Haftpflicht- und Unfallversicherung zu erbringen.

4.4.7
Unbeschadet anderer Forderungen müssen in einer Schießstätte bereitge-
halten werden:

1. Notbeleuchtung

2. Verbandskasten

3.  Feuerlöscher

Die Verwahrorte der o.a. Gegenstände sind entsprechend zu kennzeichnen.

4.4.8 Der Erlaubnisinhaber ist verpflichtet, die Schießstätte mit allen Sicherungsein -richtungen laufend auf einen ordnungsgemäßen Zustand hin zu überprüfen.

Eventuelle Schäden an den Sicherungseinrichtungen wie z.B. an den Geschossfängen sind unverzüglich zu beheben. Die Geschossfänge sind laufend zu entleeren.

4.4.9
Sollten Waffen und Munition in der Schießstätte aufbewahrt werden, so 
müssen diese diebstahlsicher entsprechend den einschlägigen Vorschriften 
(§ 36 Abs. 1 WaffG) untergebracht sein.

4.4.10
Jede wesentliche Änderung in der Beschaffenheit oder der Art der Nutzung 
der Schießstätte bedarf der erneuten Erlaubnis.

4.4.11
Die Auflagen aus früheren sicherheitstechnischen Gutachten gelten auch 
weiterhin, sofern sie nicht ausdrücklich durch spätere Stellungnahmen 
aufgehoben worden sind.

4.4.12
Auf die sonstigen waffenrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich von Schieß- 
stätten wird ausdrücklich verwiesen. Insbesondere wird an die Ausführungen 
im Bezug auf die Aufgaben der verantwortlichen Aufsichtspersonen und das 
Schießen von Kindern und Jugendlichen erinnert.
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